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zu J 

XIoGesetzgebungsperiode 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers fUr Unterricht Dro P i f f 1 Per ~ e v i c 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr o Stella 

Genossen, 

betreffend neues Kurzschriftsystemo 

0-0-0"'0'-0-0 

K 1 ein - t ö w und 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nro 846/J-NR/68, die die Ab­

geordneten Dro Stella Klein-Löw und Genossen am 3. Juli 1968 an mich rich­

teten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad l~) Es handelt sich um kein neues System, sondern lediglich um Var­

besserungen der Schrifturkunde 1936 in relativ geringem Umf~n~o (Die Ver­

besserungen der Verkehrsschri:ft umfassen beispialswaise lediglich drei Sei­

ten im Oktavformat)o Die Neufassung trägt den Titel "Wiener Urkunde". 

'a:Ci''2,,) Seit 1959, be,steht l:?~eider,ß,tändigen KOl}ferenz der Kultusminister 

der BRD ei:p. Fachausschuß aus den bedeutendsten Fac~;t:,e,pten, de'r, .BRD, zu wel­

che, UberEr~uchen der Kuilitusministerkonferenz, auch_öBt~rr~i6hische Fach­

leute entsandtwurdeno Die Schlußberatungen fanden in'Wien" statt, wodurch 

die neue Schrifturkunde der Deutschen Einheitskurzschritt die Bezeichnung 

"Wiener Ur.kunde" erhielto Die ttWiener Urkunde" wurde ~I). diesem Jahr von der 

Deutschen:Kultusministerkonferenz einstimmig angendmmen~ Die ostdeutsche 

Fachzeitsclirift "Theorie und Praxis" herausgegeben :\fon'der" (ost ... )"Deutschen 

Gesellsch~ft~fUt Stenografie und Maichinschreiben" s6h~iib inihref I. Num­

mer des J~hrganges 1968: "daß sie die Wiener Urkunde begrUßt; weil wir da­

durch in ~st ~nd West eine Einheitskurzschrift hab~n werden und damit die 

stenogra:fische ; 'Einheit gewahrt bleibt". 

Das Bundesministerium für Unterricht hat fUr die Änderung'derKurz­

schriftlehrpl.s:ne das Ubliche Begutachtungsverfahreneing~leitet und\pe­

reits von 17 Stellen, so zoBo von der Gewerkschaftssektionder Pflichtschul­

lehrer, positive Stellungnahmen und keine einzige negative Stellungnahme 

erhalten. 

ad 3.) Da die Ku~zschriftreform erst mit 1. September 1969 an den 

österreichischen Schulen eingefUhrt;werden soll, bleibtrZeit fUr die Ver­

fassung neuer'LehrbUcher, die dann' ab Schuljahr 1969/70 zurVerfUgung ste­

hen können. Da die Kurzschriftlehrer Uberdies in Eintagkursen eingeschult 

werden, ist fUr eine reibungslos EinfUhrung der "Wiener Urkunde" vorgesorgt. 
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In der Anlage beehre ich mich, die Änderungen in der Verkehrsschrift 

(Gegenüberstellung der Urkunde 1936 zur "Wiener Urkunde" beizuschließen. 

0-0-0-.-0-. 

Der Anfragebeantwortung sind drei Seiten mit den Änderungen und 

deren Gegenüberstellung zum bisherigen System angeschlossen • 

. -0-.-.--. 

832/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




